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Antrag

der Lander Thiringen, Sachsen-Anhalit

EntschlieBung des Bundesrates: Schulpflicht als Garant fir
Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalit
bewahren

Freistaat Thiiringen Erfurt, 9. Juni 2026
Der Chef der Staatskanzlei

Minister fiir Bundes- und Europa-

angelegenheiten, Sport und Ehrenamt

An den

Prasidenten des Bundesrates
Herrn Biirgermeister

Dr. Andreas Bovenschulte

Sehr geehrter Herr Président,

die Landesregierungen von Thiiringen und Sachsen-Anhalt haben beschlossen, dem
Bundesrat den als Anlage beigefiigten Antrag flir eine

EntschlieBung des Bundesrates: Schulpflicht als Garant fiir Chancen-
gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren

zuzuleiten.

Es wird gebeten, die Vorlage gemiB § 36 Absatz 2 GO BR auf die Tagesordnung
der 1066. Sitzung des Bundesrates am 12. Juni 2026 zu setzen und anschlieBend den
Ausschiissen zur Beratung zuzuweisen.

Mit freundlichen Griiflen
Stefan Gruhner

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Koin
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.bundesanzeiger-verlag.de
ISSN 0720-2946






Drucksache 358/26

EntschlieBung des Bundesrates: Schulpflicht als Garant fur Chancen-
gerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren

Der Bundesrat moge folgende EntschlieBung fassen:

1. Der Bundesrat bekennt sich ausdrlcklich zur allgemeinen Schulpflicht als unver-
zichtbare Grundlage eines leistungsfahigen, gerechten und integrationsstarken
Bildungssystems in Deutschland.

2. Die allgemeine Schulpflicht ist eine wesentliche Voraussetzung dafir, allen Kin-
dern und Jugendlichen unabhangig von Herkunft, sozialem Umfeld oder weltan-
schaulicher Pragung mdglichst gleiche Bildungs- und Aufstiegschancen zu eroff-
nen und bestehende Bildungsungleichheiten wirksam zu verringern.

3. Schulen sind Orte des gemeinsamen Lernens und Lebens, an denen neben fach-
lichen Kompetenzen insbesondere Leistungsbereitschaft, Verantwortungsbe-
wusstsein, Respekt, Toleranz sowie das Verstandnis fur die Werte der freiheitlich-
demokratischen Grundordnung vermittelt werden.

4. Die allgemeine Schulpflicht leistet einen wichtigen Beitrag zur Integration und zum
gesellschaftlichen Zusammenhalt, zu Toleranz und Wertebildung und wirkt damit
auch der Entstehung gesellschaftlicher Parallelstrukturen entgegen.

5. Zugleich muss die Durchsetzung der Schulpflicht mit friihzeitigen Unterstltzungs-
und Hilfsangeboten fur betroffene Schulerinnen und Schuler sowie deren Familien
verbunden sein, um Bildungsabbriche und dauerhafte soziale Benachteiligungen
zu verhindern.

6. Die allgemeine Schulpflicht gewahrleistet verlassliche Bildungsstrukturen und tragt
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Unabhangig von der beruflichen, zeit-
lichen oder finanziellen Situation der Eltern kann innerhalb der bestehenden Bil-
dungsstrukturen der Bildungsanspruch von Kindern und Jugendlichen durch eine
kontinuierliche padagogische Begleitung und Betreuung dauerhaft sichergestellt
und institutionell weiterentwickelt werden.

7. Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, im Rahmen ihrer Zustandigkeiten die
Bedeutung der allgemeinen Schulpflicht fur ein leistungsfahiges, gerechtes und
integrationsstarkes Bildungssystem bei kinftigen Gesetzesvorhaben und Mal}-
nahmen mit Bezug zur schulischen Bildung zu berlcksichtigen und Vorhaben ent-
gegenzutreten, die geeignet sind, die allgemeine Schulpflicht als tragendes Prinzip
des deutschen Bildungssystems zu schwachen.
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Begriindung

Die allgemeine Schulpflicht ist ein grundlegender Bestandteil der Bildungs- und Ge-
sellschaftsordnung der Bundesrepublik Deutschland. Sie gewahrleistet, dass alle Kin-
der und Jugendlichen unabhangig von ihrer sozialen Herkunft, ihrem familiaren Umfeld
oder weltanschaulichen Vorstellungen ihrer Eltern Zugang zu einer verbindlichen und
qualitativ hochwertigen schulischen Bildung erhalten.

Schule ist dabei weit mehr als ein Ort reiner Wissensvermittlung. Sie vermittelt Leis-
tungsbereitschaft, Verantwortungsbewusstsein, Team- und Konfliktfahigkeit und Res-
pekt gegenuber anderen Menschen und demokratischen Institutionen. Im gemeinsa-
men Lernen erfahren Kinder und Jugendliche gesellschaftliche Vielfalt, erwerben so-
ziale Kompetenzen und entwickeln ein Verstandnis fur die Werte und Regeln des Zu-
sammenlebens in einer freiheitlichen Demokratie.

Die allgemeine Schulpflicht leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Chancenge-
rechtigkeit und zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Sie verhindert, dass Kinder und
Jugendliche dauerhaft aus Bildungs- und Integrationsprozessen herausgeldst werden,
und schitzt sie vor sozialer Isolation. Der Schule kommt als Ort demokratischer Bil-
dung und gesellschaftlicher Integration besondere Bedeutung zu.

Bestrebungen, die allgemeine Schulpflicht zugunsten einer Bildungspflicht aufzuwei-
chen, wirden diese bewahrten Strukturen gefahrden. Eine Bildungspflicht konnte we-
der die soziale Integrationsfunktion von Schule noch die Vermittlung verbindlicher Bil-
dungsstandards in gleicher Weise gewahrleisten.

Verlassliche schulische Strukturen sind fur viele Familien eine zentrale Voraussetzung
dafur, Erwerbstatigkeit und familidre Verantwortung miteinander vereinbaren zu kon-
nen. Insbesondere Alleinerziehende sowie Familien mit begrenzten finanziellen oder
zeitlichen Ressourcen waren durch eine starkere Verlagerung von Bildungsaufgaben
in den hauslichen Bereich uberproportional belastet. Die allgemeine Schulpflicht tragt
daher auch dazu bei, soziale Ungleichheiten nicht weiter zu vertiefen.

Zugleich ist klar, dass Schulabsentismus haufig auch Ausdruck personlicher, familiarer
oder psychischer Belastungen ist. Deshalb missen konsequente Malihahmen zur
Durchsetzung der Schulpflicht stets mit fruhzeitigen padagogischen, psychologischen
und sozialpadagogischen Unterstlitzungsangeboten verbunden werden.

Der Bundesrat setzt mit der EntschlieRung ein klares Signal fur den Erhalt der allge-
meinen Schulpflicht als Fundament von Chancengerechtigkeit und gesellschaftlicher
Integration in Deutschland.



	358-26-vor.pdf�
	Entschließung des Bundesrates: Schulpflicht als Garant für Chancengerechtigkeit und gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren

	358-26-Anlage.pdf�

